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Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung

Bis Klimaschutzmaßnahmen zu einer Minderung der globalen 
CO2-Emissionen führen, werden die klimati schen Veränderun-
gen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch deutlich fortschrei-
ten. Eine Häufung und Verstärkung der Witt erungsextreme wird 
dabei erwartet. Diese Veränderungen haben erkennbaren Ein-
fl uss auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen in den 

Städten und Regionen sowie auf die Sicherheit und Funkti onsfä-
higkeit städti scher Infrastrukturen. Kommunen müssen sich im 
Sinne der Daseins- und Risikovorsorge und bezogen auf das Ziel 
einer nachhalti gen Entwicklung an die Folgen des Klimawandels 
anpassen.

Mit den Novellierungen des Baugesetzbuchs (BauGB) aus den 
Jahren 2011 und 2013 wurde die kommunale Klimawandelan-
passung rechtlich gestärkt. Die Klimaanpassung soll insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung gefördert werden. Klimaanpassung 
kann für Maßnahmen im Stadtumbau und zur städtebaulichen 
Sanierung rechtlich begründet werden. Die Abwägung zum 
Umweltschutz erfordert die Berücksichti gung der Klimawande-
lanpassung. Mit der Modernisierung des Rechts der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) aus dem Jahr 2017 auf Basis der 
europäischen UVP-Änderungsrichtlinie (Richtlinie 2014/52/EU) 
wurde die Anpassung an den Klimawandel ebenfalls gestärkt. 
Seither sind die Folgen des Klimawandels Regelungsgegenstand 
in Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die wesentlichen Ände-
rungen sowie Prüf- und Verfahrensschritt e der UVP sind Publi-
kati onen des Umweltbundesamtes zu entnehmen.4, 5 Weiterhin 
gibt die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vor, dass sich der 
Wärmeschutz von Gebäuden an Nutzen und klimati schen Ver-
hältnissen orienti eren muss. Die Deutsche Anpassungsstrategie 
an den Klimawandel (DAS, 2008) defi niert 15 Handlungsfelder, 
für die eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels für not-
wendig erachtet wird. „Die Raum-, Regional- und Bauleitplanung 
stehen am Anfang der Risikovermeidungskett e, da sie räumliche 
Vorsorgekonzepte entwickeln, die Planungsdokumente hohe Be-
standsdauer und rechtliche Verbindlichkeit besitzen und bis zur 
prakti schen Umsetzung der Planinhalte teilweise lange Vorlauf-
zeiten entstehen.“ (DAS, 3.2.14.) Das Handlungsfeld spielt als 
übergreifendes Querschnitt sthema eine zentrale Rolle für die vo-
rausschauende Anpassung an den Klimawandel in den anderen 
Handlungsfeldern. Im Fortschritt sbericht zur DAS (2015) werden 
Länder, Städte und Gemeinden als zentrale Akteure zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels aufgerufen.

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV RLP beschreibt die 
Notwendigkeit einer Doppelstrategie zur Bewälti gung des Klima-
wandels, sowohl durch eine zukunft sorienti erte Energiepoliti k die 
Folgen des Klimawandels zu begrenzen als auch durch frühzeiti -
ge Anpassungsmaßnahmen negati ven Folgen vorzubeugen. Um-
setzungsmöglichkeiten zur Klimawandelanpassung ergeben sich 
beispielsweise durch Ziele und Grundsätze zum Erhalt natürlicher 
Ressourcen und zur Nutzung des Freiraums. Zur Unterstützung 
einer nachhalti gen Flächennutzung („Innen- vor Außenentwick-
lung“) steht Kommunen der „Raum+Monitor“ mit Darstellungen 
zu Siedlungsfl ächenpotenzialen zur Verfügung, Die regionalen 
Raumordnungspläne fungieren als vermitt elnde Elemente zwi-
schen Landesstrategie und Gemeindeentwicklung. Klimawande-
lanpassung fi ndet darin beispielsweise zu den Handlungsfeldern
„Hochwasserschutz“ und „Schutz vor Hitzefolgen“ Berücksichti -
gung. Einzelne Pläne greifen das Thema auch bereits im Kontext 

„Regionale Wasserknappheiten“ und „Veränderungen im Touris-
musverhalten“ auf. Auch der Schutz der Lebensräume von Tieren 
und Pfl anzen unterstützt indirekt die Anpassung an Klimawandel-
folgen durch den Erhalt der Biodiversität und dadurch einer Erhö-
hung der natürlichen Anpassungskapazität. Dies ist auch Thema 
der Nachhalti gkeitsstrategie RLP (2015): es wird die Notwendig-
keit der Erhaltung der biologischen Vielfalt als „Versicherung ge-
gen externe Einfl üsse, etwa gegen die Folgen des Klimawandels“ 
hervorgehoben.

Klimawandelanpassung nach BauGB – welche Paragraphen kön-
nen helfen? Mit den Novellierungen des BauGB in den Jahren 
2011 und 2013 wurden Teile der Paragraphen 1, 1a, 5, 9, 136, 
171a und 248 modifi ziert und konkreti siert, so dass Klimaschutz 
wie auch die Anpassung an den Klimawandel rechtlich gestärkt 
wurden. So sollen Bauleitpläne unter anderem den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung in der Stadtentwicklung fördern. Im 
Rahmen der ergänzenden Vorschrift en zum Umweltschutz (FNP, 
§ 5 BauGB). In diesem können Flächen im Sinne der Klimaanpas-
sung dargestellt werden, zum Beispiel die Ausstatt ung des Ge-
meindegebiets „mit Anlagen, Einrichtungen und sonsti gen Maß-
nahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen“ (§ 5 (2) 
Nr. 2c BauGB).

Nach dem Besonderen Städtebaurecht besteht die Möglichkeit, 
die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen bei einem städte-
baulichen Missstand mit Hilfe des Belangs Klimaanpassung zu 
begründen (§ 136 (2) Nr. 1 und (4) Nr. 1 BauGB). Ebenso können 
nach § 171 (2) und (3) Nr. 6 BauGB Sanierungsmaßnahmen durch-
geführt werden, wenn die Anforderungen an den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung nicht erfü llt sind, da hierdurch ein städtebau-
licher Funkti onsverlust besteht. Ein weiterer Aspekt ist die Son-
derregelung zur sparsamen und effi  zienten Nutzung von Energie 
nach § 248 BauGB. Darin ist die Zulässigkeit einer geringfügigen 
Abweichung „von dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfl äche“ unter 
besti mmten Voraussetzungen für Maßnahmen zur Energieein-
speisung festgelegt. Wird ein Konzept zur Klimawandelanpassung 
durch den Gemeinderat als Entwicklungskonzept beschlossen, so 
müssen die Ergebnisse nach § 1 (6) Nr. 11 bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen berücksichti gt werden. Weiterhin ist es sinn-
voll, Aspekte zur Anpassung an den Klimawandel in förmlichen 
und informellen Fachplanungen zu integrieren, beispielsweise 
Landschaft splan, Strategisches Grün- und Freifl ächenkonzept, 
wasserwirtschaft liche Planungen, Sozialentwicklungsplan.

Möglichkeiten zur Darstellung bzw. Festsetzung in Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen fi nden Sie im Anhang.

Gesetzliche Vorgaben, strategische Unterstützung

Warum überhaupt Anpassung an den Klimawandel?

Herausforderungen für die kommunale Anpassung

O Der Klimawandel ist in Rheinland-
Pfalz bereits spürbar.

O Eine Verstärkung von Witt erungs-
extremen ist zu erwarten.

O Kommunen sind besonders betroff en.
O Klimawandelanpassung ist eine 

notwendige kommunale Aufgabe zur 
O Daseins- und Risikovorsorge.

O Klimawandelanpassung ist ein Abwä-
gungstatbestand neben einer Vielzahl 
weiterer; tatsächlich sind der politi -
sche Wille und strategische Leitlinien 
häufi g ausschlaggebend.

O Klimawandelanpassung ist ein Quer-
schnitt sthema. Sie muss ressortüber-
greifend behandelt und umgesetzt 
werden, es treff en dadurch viele Inter-
essen aufeinander, die auch miteinan-
der in Konkurrenz stehen können.

O Das Bewusstsein um lokale Folgen des 
globalen Klimawandels ist häufi g nur 
dann vorhanden, wenn kürzlich Scha-
densereignisse eingetreten sind (bei-
spielsweise Starkregenereignisse der 
vergangenen Jahre, Hitzetote in 2003).

O Die Rahmenbedingungen (Lage, Grö-
ße, räumliche und sozioökonomische 
Struktur) von Kommunen sind sehr 
vielfälti g, daher sind Konzepte und 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel individuell zu erarbeiten.

O Betroff enheitsanalysen sind eine wich-
ti ge Grundlage für die Anpassung an 
Klimawandelfolgen (z. B. Starkregenab-
fl usssimulati onen, Stadtklimaanalysen).

O Die Integrati on der Erkenntnisse aus 
Betroff enheitsanalysen in die Instru-
mente der Bauleitplanung erfordert 
einen Verwaltungs- und Kostenauf-
wand. Die Umsetzung erfordert zum 
Thema Klimawandel geschultes Personal.
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Übersichtstabelle Fördermöglichkeiten zur klimawandelgerechten Stadtentwicklung

Nati onale Klimaschutziniti ati ve –
Kommunalrichtlinie (NKI, BMU)

Erstellung eines
Klimaanpassungskonzeptes

Bundesförderung

Form der Fortf ührung derzeit unklar

Im Rahmen der BMU-Förderung zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten bestand 
bisher die Möglichkeit, die Förderung eines Teilkonzeptes „Anpassung an den Kli-
mawandel“ zu beantragen, in Folge war auch die Förderung einer „Personalstelle 
Klimaschutzmanagement“ möglich. Mit der neuen Kommunalrichtlinie 2019 ist 
die Förderung ausschließlich auf Klimaschutzmaßnahmen beschränkt. In welcher 
Form in Zukunft  Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel und entsprechen-
des Personal gefördert werden können, wird derzeit geprüft .

Förderprogramm für Maßnahmen
zur Anpassung an den Klimawandel (BMU)

Anpassung Unternehmen,
Bildungsmodule, Kommunale 
Leuchtt urmvorhaben

Bundesförderung
Diese BMU-Förderung umfasst drei Schwerpunkte: „Anpassungskonzepte für Un-
ternehmen“, „Entwicklung von Bildungsmodulen zu Klimawandel und Klimaan-
passung“ und „Kommunale Leuchtt urmvorhaben sowie Aufb au von lokalen und 
regionalen Kooperati onen“.

Entwicklung des ländlichen
Raums:
extensive
Erzeugungsprakti ken,
vorbeugender
Hochwasserschutz

EU-Förderung

ELER – EULLE (MWVLW)

Zur Förderung des ländlichen Raums sind in diesem Programm vier Handlungs-
schwerpunkte defi niert: Agrarumwelt, Klimaschutz & sonsti ge Umweltmaßnah-
men, Verbesserung der Zukunft sfähigkeit, Regionalität und Rentabilität im Agrar- 
und Forstbereich, Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (v.a. LEADER) 
und Förderung des Wissenstransfers und der Innovati on in Land-, Forstwirtschaft  
und den ländlichen Gebieten. Mit dem Entwicklungsprogramm EULLa werden ex-
tensive Erzeugungsprakti ken im Agrarbereich aus Gründen des Umweltschutzes 
und des Landschaft serhalts unterstützt. Durch den Erhalt von Grünland und einer 
höheren Biodiversität erhöhen diese Maßnahmen häufi g auch die Resilienz im 
Klimawandel. Weiterhin bietet die Investi ti onsförderung EPLR EULLE die Mög-
lichkeit zur Förderung vorbeugender Hochwasserschutzmaßnahmen.

EFRE (MWVLW) Förderung der regionalen
Entwicklung: eine Stärkung
des Themas Anpassung an
den Klimawandel ist für die
Förderperiode 2021-2027
vorgeschlagen

EU-Förderung

Die Mitt el des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ standen in Rhein-
land-Pfalz im aktuellen Förderzeitraum unter anderem für den Schwerpunkt Förde-
rung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2- Emissionen in allen Branchen der 
Wirtschaft  zur Verfügung. Als unterstützende Maßnahme ist derzeit auch die Förde-
rung von Informati ons- und Beratungsangeboten für Kommunen zur Unterstützung 
der Bestrebungen zur CO2-Reduzierung wie auch zur Anpassung an den Klimawan-
del vorgesehen. Die Vorschläge zum Programm zur neuen Förderperiode 2021-2027 
beinhalten eine Stärkung der Anpassung an den Klimawandel. So ist u. a. die Förde-
rung der Anpassung an den Klimawandel, der Risikopräventi on und der Katastro-
phenresilienz als spezifi sches Ziel formuliert. Auch das neu formulierte Ziel Verbesse-
rung der biologischen Vielfalt, der grünen Infrastruktur im städti schen Umfeld sowie 
Verringerung der Umweltverschmutzung dient der Klimawandelanpassung.

Förderung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten
(FöRiWWV, MUEEF)

Örtliche
Hochwasserschutzkonzepte
& weitere
wasserwirtschaft liche
Maßnahmen

Landesförderung

Das Land fördert die Erstellung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten, um 
die Hochwasser- und Überfl utungsvorsorge zu verbessern nach den Richtlinien der 
Wasserwirtschaft sverwaltung (FöRiWWV). Weiterhin werden Maßnahmen zum 
technischen Hochwasserschutz, für Kanalsanierungskonzepte, zur Verbesserung 
des Wasserrückhaltevermögens, zur Verbesserung des Bodenwasserhaushalts, 
zur Verhinderung der Bodenerosion und zur Erreichung des guten ökologischen 
Zustands der Gewässer (Akti on Blau) sowie zur Beseiti gung von Hochwasser- 
und Unwett erschäden an Gewässern und Anlagen gefördert.

Derzeit wird die Bundesförderung zur Unterstützung der kommunalen 
Klimawandelanpassung überarbeitet. Über die Kommunalrichtlinie
der NKI ist die Förderung der Erstellung von Klimaanpassungskon-
zepten seit 2019 nicht mehr möglich. Wurde bereits ein Konzept vor 
max. 36 Monaten erstellt, so kann derzeit weiterhin die Stelle eines/
einer Klimaanpassungsmanagers/in gefördert werden. Über das 
Förderprogramm zur DAS sind kommunale Leuchtt urmvorhaben
förderfähig, im Rahmen derer eine Strategie für die jeweils dargelegte 
Problemati k (Betroff enheit kommunaler Systeme durch das Klima, z. 
B. durch Extremereignisse) erarbeitet werden soll. Diese kann auch ei-
nen gesamtstrategischen Ansatz (kommunales Anpassungskonzept) 
beinhalten. Im Rahmen des Förderschwerpunktes ist auch die Finan-
zierung einer Personalstelle zu mindestens 65 % förderfähig (erhöhte 
Förderquote bei fi nanzschwachen Kommunen möglich). Auf Landes-
ebene erhalten Kommunen für den Bereich Hochwasservorsorge
eine sehr gute Unterstützung. Durch die Förderung der Erstellung 

von Hochwasserschutzkonzepten können sie ihre Situati on vor dem 
Hintergrund des Klimawandels neu bewerten und notwendige vor-
sorgende Maßnahmen in die Wege leiten. Zur Herstellung eines gu-
ten Stadtklimas können Kommunen die Städtebauförderung nutzen. 
Die zur Begründung notwendigen städtebaulichen Missstände kön-
nen sich u. a. aus den Folgen des Klimawandels ergeben (die Schwer-
punkte der aktuellen Teilprogramme liegen jedoch auf der Nutzung 
von Konversionsfl ächen und auf der Behebung sozialer Missstände). 
Weiterhin bietet Rheinland-Pfalz über das Förderprogramm KI 3.0 fi -
nanzielle Unterstützung zur Sanierung von Infrastrukturen (Schulge-
bäude, Krankenhäuser). Die Förderprogramme Dorferneuerung, der 
Investi ti onsstock und der Experimentelle Wohnungs- und Städtebau 
dienen der Verbesserung der Lebensbedingungen in Städten. Für die 
neue Förderperiode des EU-Programms EFRE 2021-2027 ist im rhein-
land-pfälzischen Programmvorschlag eine stärkere Berücksichti gung 
der kommunalen Anpassung an den Klimawandel integriert.

Fördermöglichkeiten

Forschung für Nachhalti ge Entwicklung (FONA3, BMBF)
Leiti niti ati ve Zukunft sstadt „Stadt-Land-Plus“

Nachhalti ge
Stadtentwicklung: Regionale
Kreislaufwirtschaft  &
Qualität des
Landmanagements,
Interessenausgleich Stadt,
städti sches Umland,
ländlicher Raum

Bundesförderung

Die Förderiniti ati ve des BMBF hat eine nachhalti ge Stadtentwicklung zum Ziel. 
Themenschwerpunkte sind „Regionale Kreislaufwirtschaft  und Qualität des 
Landmanagements“ sowie „Verbesserter Interessensausgleich zwischen Stadt, 
städti schem Umland und ländlichem Raum“. Die Förderung ist für Projekte vor-
gesehen, die über einen Zeitraum von 5 Jahren in zwei Abschnitt en Forschung & 
Entwicklung sowie Umsetzung & Versteti gung in gemeinsamer Arbeit zwischen 
Wissenschaft , Kommunen, Anwendern, Gesellschaft , Verbrauchern und Unter-
nehmen vorsehen.

Übersichtstabelle Fördermöglichkeiten zur klimawandelgerechten Stadtentwicklung
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Übersichtstabelle Fördermöglichkeiten zur klimawandelgerechten Stadtentwicklung

Nati onale Klimaschutziniti ati ve –
Kommunalrichtlinie (NKI, BMU)

Erstellung eines
Klimaanpassungskonzeptes

Bundesförderung

Form der Fortf ührung derzeit unklar

Im Rahmen der BMU-Förderung zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten bestand 
bisher die Möglichkeit, die Förderung eines Teilkonzeptes „Anpassung an den Kli-
mawandel“ zu beantragen, in Folge war auch die Förderung einer „Personalstelle 
Klimaschutzmanagement“ möglich. Mit der neuen Kommunalrichtlinie 2019 ist 
die Förderung ausschließlich auf Klimaschutzmaßnahmen beschränkt. In welcher 
Form in Zukunft  Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel und entsprechen-
des Personal gefördert werden können, wird derzeit geprüft .

Förderprogramm für Maßnahmen
zur Anpassung an den Klimawandel (BMU)

Anpassung Unternehmen,
Bildungsmodule, Kommunale 
Leuchtt urmvorhaben

Bundesförderung
Diese BMU-Förderung umfasst drei Schwerpunkte: „Anpassungskonzepte für Un-
ternehmen“, „Entwicklung von Bildungsmodulen zu Klimawandel und Klimaan-
passung“ und „Kommunale Leuchtt urmvorhaben sowie Aufb au von lokalen und 
regionalen Kooperati onen“.

Entwicklung des ländlichen
Raums:
extensive
Erzeugungsprakti ken,
vorbeugender
Hochwasserschutz

EU-Förderung

ELER – EULLE (MWVLW)

Zur Förderung des ländlichen Raums sind in diesem Programm vier Handlungs-
schwerpunkte defi niert: Agrarumwelt, Klimaschutz & sonsti ge Umweltmaßnah-
men, Verbesserung der Zukunft sfähigkeit, Regionalität und Rentabilität im Agrar- 
und Forstbereich, Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (v.a. LEADER) 
und Förderung des Wissenstransfers und der Innovati on in Land-, Forstwirtschaft  
und den ländlichen Gebieten. Mit dem Entwicklungsprogramm EULLa werden ex-
tensive Erzeugungsprakti ken im Agrarbereich aus Gründen des Umweltschutzes 
und des Landschaft serhalts unterstützt. Durch den Erhalt von Grünland und einer 
höheren Biodiversität erhöhen diese Maßnahmen häufi g auch die Resilienz im 
Klimawandel. Weiterhin bietet die Investi ti onsförderung EPLR EULLE die Mög-
lichkeit zur Förderung vorbeugender Hochwasserschutzmaßnahmen.

EFRE (MWVLW) Förderung der regionalen
Entwicklung: eine Stärkung
des Themas Anpassung an
den Klimawandel ist für die
Förderperiode 2021-2027
vorgeschlagen

EU-Förderung

Die Mitt el des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ standen in Rhein-
land-Pfalz im aktuellen Förderzeitraum unter anderem für den Schwerpunkt Förde-
rung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2- Emissionen in allen Branchen der 
Wirtschaft  zur Verfügung. Als unterstützende Maßnahme ist derzeit auch die Förde-
rung von Informati ons- und Beratungsangeboten für Kommunen zur Unterstützung 
der Bestrebungen zur CO2-Reduzierung wie auch zur Anpassung an den Klimawan-
del vorgesehen. Die Vorschläge zum Programm zur neuen Förderperiode 2021-2027 
beinhalten eine Stärkung der Anpassung an den Klimawandel. So ist u. a. die Förde-
rung der Anpassung an den Klimawandel, der Risikopräventi on und der Katastro-
phenresilienz als spezifi sches Ziel formuliert. Auch das neu formulierte Ziel Verbesse-
rung der biologischen Vielfalt, der grünen Infrastruktur im städti schen Umfeld sowie 
Verringerung der Umweltverschmutzung dient der Klimawandelanpassung.

Förderung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten
(FöRiWWV, MUEEF)

Örtliche
Hochwasserschutzkonzepte
& weitere
wasserwirtschaft liche
Maßnahmen

Landesförderung

Das Land fördert die Erstellung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten, um 
die Hochwasser- und Überfl utungsvorsorge zu verbessern nach den Richtlinien der 
Wasserwirtschaft sverwaltung (FöRiWWV). Weiterhin werden Maßnahmen zum 
technischen Hochwasserschutz, für Kanalsanierungskonzepte, zur Verbesserung 
des Wasserrückhaltevermögens, zur Verbesserung des Bodenwasserhaushalts, 
zur Verhinderung der Bodenerosion und zur Erreichung des guten ökologischen 
Zustands der Gewässer (Akti on Blau) sowie zur Beseiti gung von Hochwasser- 
und Unwett erschäden an Gewässern und Anlagen gefördert.

Derzeit wird die Bundesförderung zur Unterstützung der kommunalen 
Klimawandelanpassung überarbeitet. Über die Kommunalrichtlinie
der NKI ist die Förderung der Erstellung von Klimaanpassungskon-
zepten seit 2019 nicht mehr möglich. Wurde bereits ein Konzept vor 
max. 36 Monaten erstellt, so kann derzeit weiterhin die Stelle eines/
einer Klimaanpassungsmanagers/in gefördert werden. Über das 
Förderprogramm zur DAS sind kommunale Leuchtt urmvorhaben
förderfähig, im Rahmen derer eine Strategie für die jeweils dargelegte 
Problemati k (Betroff enheit kommunaler Systeme durch das Klima, z. 
B. durch Extremereignisse) erarbeitet werden soll. Diese kann auch ei-
nen gesamtstrategischen Ansatz (kommunales Anpassungskonzept) 
beinhalten. Im Rahmen des Förderschwerpunktes ist auch die Finan-
zierung einer Personalstelle zu mindestens 65 % förderfähig (erhöhte 
Förderquote bei fi nanzschwachen Kommunen möglich). Auf Landes-
ebene erhalten Kommunen für den Bereich Hochwasservorsorge
eine sehr gute Unterstützung. Durch die Förderung der Erstellung 

von Hochwasserschutzkonzepten können sie ihre Situati on vor dem 
Hintergrund des Klimawandels neu bewerten und notwendige vor-
sorgende Maßnahmen in die Wege leiten. Zur Herstellung eines gu-
ten Stadtklimas können Kommunen die Städtebauförderung nutzen. 
Die zur Begründung notwendigen städtebaulichen Missstände kön-
nen sich u. a. aus den Folgen des Klimawandels ergeben (die Schwer-
punkte der aktuellen Teilprogramme liegen jedoch auf der Nutzung 
von Konversionsfl ächen und auf der Behebung sozialer Missstände). 
Weiterhin bietet Rheinland-Pfalz über das Förderprogramm KI 3.0 fi -
nanzielle Unterstützung zur Sanierung von Infrastrukturen (Schulge-
bäude, Krankenhäuser). Die Förderprogramme Dorferneuerung, der 
Investi ti onsstock und der Experimentelle Wohnungs- und Städtebau 
dienen der Verbesserung der Lebensbedingungen in Städten. Für die 
neue Förderperiode des EU-Programms EFRE 2021-2027 ist im rhein-
land-pfälzischen Programmvorschlag eine stärkere Berücksichti gung 
der kommunalen Anpassung an den Klimawandel integriert.

Fördermöglichkeiten

Forschung für Nachhalti ge Entwicklung (FONA3, BMBF)
Leiti niti ati ve Zukunft sstadt „Stadt-Land-Plus“

Nachhalti ge
Stadtentwicklung: Regionale
Kreislaufwirtschaft  &
Qualität des
Landmanagements,
Interessenausgleich Stadt,
städti sches Umland,
ländlicher Raum

Bundesförderung

Die Förderiniti ati ve des BMBF hat eine nachhalti ge Stadtentwicklung zum Ziel. 
Themenschwerpunkte sind „Regionale Kreislaufwirtschaft  und Qualität des 
Landmanagements“ sowie „Verbesserter Interessensausgleich zwischen Stadt, 
städti schem Umland und ländlichem Raum“. Die Förderung ist für Projekte vor-
gesehen, die über einen Zeitraum von 5 Jahren in zwei Abschnitt en Forschung & 
Entwicklung sowie Umsetzung & Versteti gung in gemeinsamer Arbeit zwischen 
Wissenschaft , Kommunen, Anwendern, Gesellschaft , Verbrauchern und Unter-
nehmen vorsehen.

Übersichtstabelle Fördermöglichkeiten zur klimawandelgerechten Stadtentwicklung
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Übersichtstabelle Fördermöglichkeiten zur klimawandelgerechten Stadtentwicklung

Dorferneuerung (MDI)

Investi ti onsstock (MDI)

Dorferneuerung

Landesförderung

Investi ti onen zum Wohl der
Gemeinschaft 

Landesförderung

Mit dieser Förderung können Dorferneuerungskonzepte fortgeschrieben, Baulü-
cken erschlossen und städtebauliche Missstände bewälti gt werden. Auch die 
naturnahe Gestaltung innerörtlicher Bachläufe sowie der Rückbau versiegelter 
Flächen in naturnahe Freifl ächen können förderfähig sein.

Dieses Förderprogramm dient vor allem der Verbesserung der Infrastruktur wie 
beispielsweise der Sanierung von öff entlichen Gebäuden oder von Straßen.

Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
(ExWoSt, FM)

Innovati ve Modellprojekte
zum Wohnungs- und Städtebau

LandesförderungMit diesem Programm fördert Rheinland-Pfalz innovati ve Modellprojekte bei-
spielsweise zu den Themen umweltgerechtes Planen und Bauen und neue Wohn-
formen. Das Programm orienti ert sich an den Schwerpunkten der Landespoliti k.

Kommunales Investi ti onsprogramm,
Schulsanierungsprogramm (KI 3.0, RLP)

Infrastrukturinvesti ti onen:
Sanierung von Schulen und
Krankenhäusern

Landesförderung
Das Programm dient der Förderung fi nanzschwacher Kommunen zur Umsetzung 
von Infrastrukturinvesti ti onen, beispielsweise Investi ti onen in Krankenhäuser, 
Städtebau, Schulen oder Berufsbildungsstätt en. Das so genannte „Schulsanie-
rungsprogramm“ setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Sanierung und Umbau 
von Schulgebäuden.

Unterstützende Insti tuti onen in Rheinland-Pfalz

• Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen
O Klimawandelinformati onssystem Rheinland-Pfalz  
 (www.kwis-rlp.de) mit Anpassungsportal für Städte und  
 Kommunen
O Projekt KlimawandelAnpassungsCOACH RLP
 Projektt räger: Sti ft ung für Ökologie und Demokrati e e.V.

• Landesamt für Umwelt (LfU)
O Informati onen zu Hochwassergefährdung, Luft qualität,  
 Naturschutz, u.v.m.

• Informati ons- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge 
Rheinland-Pfalz (IBH)
O Beratung zu Hochwassergefährdung und -schutzkonzepten

• Landesamt für Vermessung und Geobasisinformati on 
Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
O GeoPortal.rlp

• Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB)
O Kartenviewer Erosionsgefährdung u.a.

• Ministerium des Inneren und für Sport (MdI)
O RAUM+Monitor (Bewertung von Flächenpotenti alen)
O Ansprechpartner für Förderungen im kommunalen Bereich

• Struktur- und Genehmigungsdirekti onen (SGD Süd, SGD 
Nord)

• Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti on (ADD)

Städtebauliche Erneuerung / Städtebauförderung (MDI) Städtebauliche Erneuerung:
Nutzung von
Konversionsfl ächen,
Behebung sozialer
Missstände

Landesförderung

Das Land Rheinland-Pfalz fördert die städtebauliche Erneuerung auf Basis des 
BauGB als genereller Grundlage für die zu fördernden Maßnahmen. Zulässig sind 
alle Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts. Städtebauliche Missstände 
liegen nach § 136 BauGB unter anderem vor, wenn … das Gebiet nach seiner vor-
handenen Bebauung oder nach seiner sonsti gen Beschaff enheit den allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit 
der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichti gung 
der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht.

Beispiele „angepasster“ rheinland-pfälzischer Kommunen

Neben sicherlich einer Vielzahl an „Under cover-Akti vitäten“, die 
einer vorsorgenden Anpassung an den Klimawandel Rechnung 
tragen, gibt es inzwischen einige Kommunen in Rheinland-Pfalz, 
die umfangreichere Strategien entwickelt haben. Um die Suche 
nach Ansprechpartnern zu vereinfachen im Folgenden eine Aus-
wahl:
• Worms: „KLAK – Worms handelt, Konzept zur Anpassung an 

den Klimawandel“ (2015-2016)
• Ingelheim: KSI - Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels – Strategien und Maßnahmen für 
die Stadt Ingelheim“ (2013-2014)

• Pirmasens: KSI - Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels“ (2013-2014)

• Mainz-Wiesbaden: KLIMPRAX (KLIMawandel in der PRAXis) 
Stadtklima (2015 – 2019)

• Speyer: Leuchtt urmprojekt „Klimawandel Speyer folgen“ 
(2012-2015)

• Koblenz: „Masterplan Koblenz“ und „Leitf aden für eine kli-
magerechte Stadtplanung“ (2015)

• Hochwasserschutzkonzepte in mehr als 400 Kommunen in 
Rheinland-Pfalz, nähere Informati onen über
htt ps://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/
is/176961/
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Übersichtstabelle Fördermöglichkeiten zur klimawandelgerechten Stadtentwicklung

Dorferneuerung (MDI)

Investitionsstock (MDI)

Dorferneuerung

Landesförderung

Investitionen zum Wohl der

Gemeinschaft

Landesförderung

Mit dieser Förderung können Dorferneuerungskonzepte fortgeschrieben, Baulü-
cken erschlossen und städtebauliche Missstände bewältigt werden. Auch die 
naturnahe Gestaltung innerörtlicher Bachläufe sowie der Rückbau versiegelter 
Flächen in naturnahe Freiflächen können förderfähig sein.

Dieses Förderprogramm dient vor allem der Verbesserung der Infrastruktur wie 
beispielsweise der Sanierung von öffentlichen Gebäuden oder von Straßen.

Experimenteller Wohnungs- und Städtebau
(ExWoSt, FM)

Innovative Modellprojekte

zum Wohnungs- und Städtebau

LandesförderungMit diesem Programm fördert Rheinland-Pfalz innovative Modellprojekte bei-
spielsweise zu den Themen umweltgerechtes Planen und Bauen und neue Wohn-
formen. Das Programm orientiert sich an den Schwerpunkten der Landespolitik.

Kommunales Investitionsprogramm,
Schulsanierungsprogramm (KI 3.0, RLP)

Infrastrukturinvestitionen:
Sanierung von Schulen und
Krankenhäusern

Landesförderung
Das Programm dient der Förderung finanzschwacher Kommunen zur Umsetzung 
von Infrastrukturinvestitionen, beispielsweise Investitionen in Krankenhäuser, 
Städtebau, Schulen oder Berufsbildungsstätten. Das so genannte „Schulsanie-
rungsprogramm“ setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Sanierung und Umbau 
von Schulgebäuden.

Unterstützende Institutionen in Rheinland-Pfalz

• Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen
O Klimawandelinformationssystem Rheinland-Pfalz 

(www.kwis-rlp.de) mit Anpassungsportal für Städte und 
Kommunen

• Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V.
O Projekt KlimawandelAnpassungsCOACH RLP

• Landesamt für Umwelt (LfU)
O Informationen zu Hochwassergefährdung, Luftqualität, 

Naturschutz, u.v.m.
• Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge 

Rheinland-Pfalz (IBH)
O Beratung zu Hochwassergefährdung und -schutzkonzepten

• Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation 
Rheinland-Pfalz (LVermGeo)
O GeoPortal.rlp

• Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB)
O Kartenviewer Erosionsgefährdung u.a.

• Ministerium des Inneren und für Sport (MdI)
O RAUM+Monitor (Bewertung von Flächenpotentialen)
O Ansprechpartner für Förderungen im kommunalen Bereich

• Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD Süd, SGD 
Nord)

• Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)

Städtebauliche Erneuerung / Städtebauförderung (MDI) Städtebauliche Erneuerung:
Nutzung von
Konversionsflächen,
Behebung sozialer
Missstände

Landesförderung

Das Land Rheinland-Pfalz fördert die städtebauliche Erneuerung auf Basis des 
BauGB als genereller Grundlage für die zu fördernden Maßnahmen. Zulässig sind 
alle Maßnahmen des Besonderen Städtebaurechts. Städtebauliche Missstände 
liegen nach § 136 BauGB unter anderem vor, wenn … das Gebiet nach seiner vor-
handenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit 
der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung 
der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht.

Beispiele „angepasster“ rheinland-pfälzischer Kommunen

Neben sicherlich einer Vielzahl an „Under cover-Aktivitäten“, die 
einer vorsorgenden Anpassung an den Klimawandel Rechnung 
tragen, gibt es inzwischen einige Kommunen in Rheinland-Pfalz, 
die umfangreichere Strategien entwickelt haben. Um die Suche 
nach Ansprechpartnern zu vereinfachen im Folgenden eine Aus-
wahl:
• Worms: „KLAK – Worms handelt, Konzept zur Anpassung an 

den Klimawandel“ (2015-2016)
• Ingelheim: KSI - Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels – Strategien und Maßnahmen für 
die Stadt Ingelheim“ (2013-2014)

• Pirmasens: KSI - Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels“ (2013-2014)

• Mainz-Wiesbaden: KLIMPRAX (KLIMawandel in der PRAXis) 
Stadtklima (2015 – 2019)

• Speyer: Leuchtturmprojekt „Klimawandel Speyer folgen“ 
(2012-2015)

• Koblenz: „Masterplan Koblenz“ und „Leitfaden für eine kli-
magerechte Stadtplanung“ (2015)

• Hochwasserschutzkonzepte in mehr als 400 Kommunen in 
Rheinland-Pfalz, nähere Informationen über
https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/
is/176961/
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Es gibt bereits eine große Vielfalt an Broschüren, Leitfäden und 
Online-Tools, die sehr umfangreich in das Thema einführen, Bei-
spiel-Maßnahmen aufführen und bei der individuellen Analyse 
der eigenen Kommune unterstützen. Die Erarbeitung der Hinter-
grundinformationen sowie die Durchführung einer individuellen 
Analyse benötigen jedoch Zeit. Die aktuelle Generation der Ver-

waltungsmitarbeiter muss die Integration des Themas in ihre Auf-
gabenfelder teilweise neu lernen. Sofern dies nicht im Rahmen 
von Fortbildungen und Informationsveranstaltungen erfolgen 
kann, wird innerhalb der normalen Arbeitszeit Freiraum zur Er-
arbeitung der Themen benötigt.
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Begrünung von Verkehrsflächen und Grundstücken

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB
i. V. m. § 178 BauGB

im BBP können festgesetzt werden … das Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ... Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern / Pflanzge-
bot … Eigentümer durch Bescheid verpflichten ... zu bepflanzen

Anpflanzen und Bindungen für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern in einem Bebauungs-
plangebiet oder Teilen davon (Pflanzgebot)

Schaffung von Dach- und Fassadenbegrünungen

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB im BBP können festgesetzt werden … für Teile baulicher Anla-
gen … sonstige Bepflanzungen … Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von […] sonstigen Bepflanzungen

gestalterische Maßnahmen, z. B. Fassaden- oder
Dachbegrünung

Gewährleistung einer ausreichenden Durchlüftung der Siedlungsstruktur

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB
i. V. m. § 16 (2) Nr. 1 u. 4 
BauNVO

im BBP können festgesetzt werden … die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung / im BBP kann bestimmt werden … Grundflä-
chenzahl … Größe der Grundflächen … Höhe baulicher Anlagen

Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl 
und Höhe der baulichen Anlagen)

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB
i. V. m. § 22 u. 23 BauNVO

im BBP können festgesetzt werden … die Bauweise, die über-
baubaren Flächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen/ 
Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise (offen/geschlossen), überbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksflächen, Stellung 
der baulichen Anlagen (Baulinien, Baugrenzen, 
Bebauungstiefen)

§ 9 (1) Nr. 3 BauGB im BBP können festgesetzt werden … für die Größe, Breite und 
Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße

Mindestmaße der Baugrundstücke (um einer zu 
großen Verdichtung entgegenzuwirken)

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB im BBP können festgesetzt werden … Flächen, die von der Be-
bauung freizuhalten sind und ihre Nutzung

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(z. B. zur Sicherung einer stadtklimatisch not-
wendigen Frischluftschneise); Möglichkeit der 
Festlegung einer an erwartete Naturphänomene 
angepassten Nutzung

§ 5 (2) Nr. 2c BauGB im FNP können dargestellt werden … die Ausstattung des Ge-
meindegebiets … mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen 
Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen

auf Klimawandelanpassung bezogene Maßnah-
men, z. B. System von Kaltluftschneisen

Anhang: Festsetzungsmöglichkeiten zur hitzetoleranten 
      und wassersensiblen Stadtgestaltung

Schaffung stadtklimatisch bedeutsamer Grün- und Freiflächen, Verbesserung des Kleinklimas

§ 5 (2) Nr. 5 BauGB
§ 9 (1) Nr. 15 BauGB

im FNP können dargestellt werden … die Grünflächen / im BBP 
können festgesetzt werden … die öffentlichen und privaten 
Grünflächen, wie Parkanlagen, Kleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- 
und Badeplätze, Friedhöfe

Grünflächen

§ 5 (2) Nr. 7 BauGB
§ 9 (1) Nr. 16 BauGB

im FNP können dargestellt werden … die Wasserflächen / im 
BBP können festgesetzt werden … die Wasserflächen

Wasserflächen

§ 5 (2) Nr. 9 BauGB
§ 9 (1) Nr. 18 BauGB

im FNP können dargestellt werden … Flächen für … die Land-
wirtschaft und ... Wald / im BBP können festgesetzt werden … 
Flächen für die Landwirtschaft und … Wald

Flächen für Landwirtschaft und Wald

§ 5 (2) Nr. 10 BauGB
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

im FNP können dargestellt werden … Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft / im BBP können festgesetzt werden … die Flä-
chen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

Reduzierung des Versiegelungsgrads in Siedlungsgebieten

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB
i. V. m. § 16 (2) Nr. 1
BauNVO

im BBP können festgesetzt werden … die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung / im BBP kann bestimmt werden … Grund-
flächenzahl

Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl)

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB im BBP können festgesetzt werden … die überbaubaren und 
nicht überbaubaren Flächen

überbaubare und nicht überbaubare Grund-
stücksfläche

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB im BBP können bestimmt werden … die Verkehrsflächen sowie 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Größe und Ausgestaltung von Verkehrsflächen

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB im BBP können festgesetzt werden … für Teile baulicher Anla-
gen … sonstige Bepflanzungen … Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von […] sonstigen Bepflanzungen

Bepflanzung und Begrünung baulicher Anlagen 
(z. B. Dachbegrünungen)

§ 179 BauGB Rückbau- und Entsiegelungsgebot … die Gemeinde kann den Ei-
gentümer verpflichten …dass eine bauliche Anlage … beseitigt 
wird

Möglichkeit der Verpflichtung zur Beseitigung 
einer baulichen Anlage bzw. versiegelten Fläche, 
wenn diese den Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht mehr entsprechen und ihnen nicht 
angepasst werden können (Rückbau- und Entsie-
gelungsgebot)

§ 12 (4) u. (5) BauNVO
i. V. m. § 9 (3) BauGB

im BBP kann festgesetzt werden … in bestimmten Geschossen 
nur Stellplätze oder Garagen, … in Teilen von Geschossen nur 
Stellplätze und Garagen zulässig sind / Festsetzungen für über-
einanderliegende Geschosse und Ebenen können gesondert 
getroffen werden

Errichtung von Stellplätzen und Garagen aus-
schließlich im Bereich der überbaubaren Grund-
stücksfläche, also in Geschossen der baulichen 
Anlage (z. B. Untergeschoss)

§ 12 (6) BauNVO
§ 14 BauNVO

im BBP kann festgesetzt werden … dass … Stellplätze und Ga-
ragen unzulässig … sind / Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

Unzulässigkeit von Stellplätzen, Garagen oder 
sonstigen Nebenanlagen auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen

Schutzgewährung vor Einflüssen durch Starkregenereignisse

§ 5 (2) Nr. 7 BauGB
§ 9 (1) Nr. 16b BauGB

im FNP können dargestellt werden … Flächen, die im Interesse 
des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflus-
ses freizuhalten sind / im BBP können festgesetzt werden … 
Flächen für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des 
Wasserabflusses

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 (1) Nr. 21 BauGB im BBP können festgesetzt werden … die mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-
ßungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu be-
lastenden Flächen

Sicherung von Notwasserwegen über Geh-, Fahr 
und Leitungsrechte zur Lenkung von Abflussspit-
zen im Starkregenfall

§ 9 (1) u. (3) BauGB im BBP können festgesetzt werden … / … auch die Höhenlage … 
auch für Geschosse … unterhalb der Geländeoberfläche

Höhenlage für Nutzungen, z. B. wenn für ein 
Baugebiet oder Teile davon Überschwemmungs-
gefahr besteht

§ 9 (5) Nr. 1 BauGB im BBP sollen gekennzeichnet werden … Flächen, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungs-
maßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind

Kennzeichnung besonderer Vorkehrungen gegen
äußere Einwirkungen

Umsetzung einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung

§ 9 (1) Nr. 14 BauGB
§ 9 (1) Nr. 15 u. 20.
BauGB

im BBP können bestimmt werden … Flächen für die … Rückhal-
tung und Versickerung von Niederschlagswasser / … die öffent-
lichen und privaten Grünflächen / … Flächen oder Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft

Flächen für die Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser, von Grünanlagen, zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft

Hitzetolerante Stadtgestaltung - steigende Temperaturen, häufigere Hitzeperioden

Paragraphen Text Möglichkeiten zur Darstellung- und Festsetzung

Wassersensible Stadtgestaltung - häufigere und stärkere Extremniederschläge

Paragraphen Text Möglichkeiten zur Darstellung- und Festsetzung
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Begrünung von Verkehrsflächen und Grundstücken

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB
i. V. m. § 178 BauGB

im BBP können festgesetzt werden … das Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ... Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern / Pflanzge-
bot … Eigentümer durch Bescheid verpflichten ... zu bepflanzen

Anpflanzen und Bindungen für die Erhaltung von
Bäumen und Sträuchern in einem Bebauungs-
plangebiet oder Teilen davon (Pflanzgebot)

Schaffung von Dach- und Fassadenbegrünungen

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB im BBP können festgesetzt werden … für Teile baulicher Anla-
gen … sonstige Bepflanzungen … Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von […] sonstigen Bepflanzungen

gestalterische Maßnahmen, z. B. Fassaden- oder
Dachbegrünung

Gewährleistung einer ausreichenden Durchlüftung der Siedlungsstruktur

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB
i. V. m. § 16 (2) Nr. 1 u. 4 
BauNVO

im BBP können festgesetzt werden … die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung / im BBP kann bestimmt werden … Grundflä-
chenzahl … Größe der Grundflächen … Höhe baulicher Anlagen

Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl 
und Höhe der baulichen Anlagen)

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB
i. V. m. § 22 u. 23 BauNVO

im BBP können festgesetzt werden … die Bauweise, die über-
baubaren Flächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen/ 
Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Bauweise (offen/geschlossen), überbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksflächen, Stellung 
der baulichen Anlagen (Baulinien, Baugrenzen, 
Bebauungstiefen)

§ 9 (1) Nr. 3 BauGB im BBP können festgesetzt werden … für die Größe, Breite und 
Tiefe der Baugrundstücke Mindestmaße

Mindestmaße der Baugrundstücke (um einer zu 
großen Verdichtung entgegenzuwirken)

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB im BBP können festgesetzt werden … Flächen, die von der Be-
bauung freizuhalten sind und ihre Nutzung

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(z. B. zur Sicherung einer stadtklimatisch not-
wendigen Frischluftschneise); Möglichkeit der 
Festlegung einer an erwartete Naturphänomene 
angepassten Nutzung

§ 5 (2) Nr. 2c BauGB im FNP können dargestellt werden … die Ausstattung des Ge-
meindegebiets … mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen 
Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen

auf Klimawandelanpassung bezogene Maßnah-
men, z. B. System von Kaltluftschneisen

Anhang: Festsetzungsmöglichkeiten zur hitzetoleranten 
      und wassersensiblen Stadtgestaltung

Schaffung stadtklimatisch bedeutsamer Grün- und Freiflächen, Verbesserung des Kleinklimas

§ 5 (2) Nr. 5 BauGB
§ 9 (1) Nr. 15 BauGB

im FNP können dargestellt werden … die Grünflächen / im BBP 
können festgesetzt werden … die öffentlichen und privaten 
Grünflächen, wie Parkanlagen, Kleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- 
und Badeplätze, Friedhöfe

Grünflächen

§ 5 (2) Nr. 7 BauGB
§ 9 (1) Nr. 16 BauGB

im FNP können dargestellt werden … die Wasserflächen / im 
BBP können festgesetzt werden … die Wasserflächen

Wasserflächen

§ 5 (2) Nr. 9 BauGB
§ 9 (1) Nr. 18 BauGB

im FNP können dargestellt werden … Flächen für … die Land-
wirtschaft und ... Wald / im BBP können festgesetzt werden … 
Flächen für die Landwirtschaft und … Wald

Flächen für Landwirtschaft und Wald

§ 5 (2) Nr. 10 BauGB
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

im FNP können dargestellt werden … Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft / im BBP können festgesetzt werden … die Flä-
chen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

Reduzierung des Versiegelungsgrads in Siedlungsgebieten

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB
i. V. m. § 16 (2) Nr. 1
BauNVO

im BBP können festgesetzt werden … die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung / im BBP kann bestimmt werden … Grund-
flächenzahl

Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl)

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB im BBP können festgesetzt werden … die überbaubaren und 
nicht überbaubaren Flächen

überbaubare und nicht überbaubare Grund-
stücksfläche

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB im BBP können bestimmt werden … die Verkehrsflächen sowie 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Größe und Ausgestaltung von Verkehrsflächen

§ 9 (1) Nr. 25 BauGB im BBP können festgesetzt werden … für Teile baulicher Anla-
gen … sonstige Bepflanzungen … Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von […] sonstigen Bepflanzungen

Bepflanzung und Begrünung baulicher Anlagen 
(z. B. Dachbegrünungen)

§ 179 BauGB Rückbau- und Entsiegelungsgebot … die Gemeinde kann den Ei-
gentümer verpflichten …dass eine bauliche Anlage … beseitigt 
wird

Möglichkeit der Verpflichtung zur Beseitigung 
einer baulichen Anlage bzw. versiegelten Fläche, 
wenn diese den Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht mehr entsprechen und ihnen nicht 
angepasst werden können (Rückbau- und Entsie-
gelungsgebot)

§ 12 (4) u. (5) BauNVO
i. V. m. § 9 (3) BauGB

im BBP kann festgesetzt werden … in bestimmten Geschossen 
nur Stellplätze oder Garagen, … in Teilen von Geschossen nur 
Stellplätze und Garagen zulässig sind / Festsetzungen für über-
einanderliegende Geschosse und Ebenen können gesondert 
getroffen werden

Errichtung von Stellplätzen und Garagen aus-
schließlich im Bereich der überbaubaren Grund-
stücksfläche, also in Geschossen der baulichen 
Anlage (z. B. Untergeschoss)

§ 12 (6) BauNVO
§ 14 BauNVO

im BBP kann festgesetzt werden … dass … Stellplätze und Ga-
ragen unzulässig … sind / Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

Unzulässigkeit von Stellplätzen, Garagen oder 
sonstigen Nebenanlagen auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen

Schutzgewährung vor Einflüssen durch Starkregenereignisse

§ 5 (2) Nr. 7 BauGB
§ 9 (1) Nr. 16b BauGB

im FNP können dargestellt werden … Flächen, die im Interesse 
des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflus-
ses freizuhalten sind / im BBP können festgesetzt werden … 
Flächen für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des 
Wasserabflusses

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 (1) Nr. 21 BauGB im BBP können festgesetzt werden … die mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-
ßungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu be-
lastenden Flächen

Sicherung von Notwasserwegen über Geh-, Fahr 
und Leitungsrechte zur Lenkung von Abflussspit-
zen im Starkregenfall

§ 9 (1) u. (3) BauGB im BBP können festgesetzt werden … / … auch die Höhenlage … 
auch für Geschosse … unterhalb der Geländeoberfläche

Höhenlage für Nutzungen, z. B. wenn für ein 
Baugebiet oder Teile davon Überschwemmungs-
gefahr besteht

§ 9 (5) Nr. 1 BauGB im BBP sollen gekennzeichnet werden … Flächen, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungs-
maßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind

Kennzeichnung besonderer Vorkehrungen gegen
äußere Einwirkungen

Umsetzung einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung

§ 9 (1) Nr. 14 BauGB
§ 9 (1) Nr. 15 u. 20.
BauGB

im BBP können bestimmt werden … Flächen für die … Rückhal-
tung und Versickerung von Niederschlagswasser / … die öffent-
lichen und privaten Grünflächen / … Flächen oder Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft

Flächen für die Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser, von Grünanlagen, zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft

Hitzetolerante Stadtgestaltung - steigende Temperaturen, häufigere Hitzeperioden

Paragraphen Text Möglichkeiten zur Darstellung- und Festsetzung

Wassersensible Stadtgestaltung - häufigere und stärkere Extremniederschläge

Paragraphen Text Möglichkeiten zur Darstellung- und Festsetzung
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Maßnahmensteckbrief 1  
 

Maßnahmennummer 
LK-GER-1 

Handlungsbereich 
Planen & Bauwesen 

Zeithorizont 
kurz- bis mittelfristig (1 - 3 Jahre) 

 
Maßnahme: Erstellung eines Gründachkatasters zur Beschreibung der Dachbegrünungspotentiale öffentlicher und 
privater Gebäude im Landkreis 
 

  

 

 

 

 

Beispiel: Gründachkataster Marburg (Quelle: www.gpm-webgis-

10.de/geoapp/gruendachkataster/marburg/ (abgerufen am 

10.10.2018)   

 

Kurzbeschreibung: Die Begrünung unserer Städte wird als Instrument der Klimafolgenanpassung in den kommenden Jahren ein 
immer größeres Gewicht erhalten. Ein grünes Hausdach ist nicht nur optisch ein Blickfang, sondern schafft eine Vielzahl positiver 
Synergien für Gebäude, Mensch und Umwelt. So schützt der Begrünungsaufbau die Dachabdichtung vor Witterungseinflüssen und kann 
somit die Lebensdauer der Abdichtung verdoppeln. Die Begrünung wirkt gleichzeitig als Dämmung im Winter vor Kälte und dient im 
Sommer als Hitzeschutz. Begrünte Dächer bilden zudem wichtige Ersatzlebensräume und Trittsteinbiotope für Tiere und Pflanzen. 
Durch die Vegetation können – je nach Schichtaufbau – große Mengen an CO2 und Staub reduziert werden. Gründächer sind darüber 
hinaus dazu geeignet, in den überhitzten Innenstädten zur Kühlung beizutragen und bei Starkregen Überschwemmungen zu 
reduzieren. Je nach Begrünungsart können bis zu 80 % des Jahresniederschlags zurückgehalten werden, die anschließend zur 
Verdunstung und damit Kühlung der im Sommer aufgeheizten Städte zur Verfügung stehen. In Kombination mit einer 
Photovoltaikanlage kann die Effektivität der Anlage durch die Kühlleistung der Begrünung zudem erhöht werden.  
Mit Hilfe des Gründachkatasters können sich die Bürger informieren, ob eine Dachbegrünung auf dem eigenen Haus- oder Garagendach 
möglich ist. Das Gründachkataster zeigt durch Einfärbung der Dachflächen nicht nur an, wie gut sich das Gebäude für ein Gründach 
eignet, sondern über eine Detailanalyse können die CO2-Absorption und der gehaltene Feinstaub pro Jahr geschätzt werden. 
 
Ziel der Maßnahme 

 Sensibilisierung der Bürger zum Thema Klimawandelanpassung 
 Aufklärung über die positiven Eigenschaften und den vielfältigen Nutzen begrünter Dächer 
 Schaffung neuer Anreize für Privatpersonen zur Umsetzung von Dachbegrünungsmaßnahmen 
 Ermittlung der Grünflächenpotentiale kommunaler und privater Liegenschaften 

 
Federführung/Ansprechpartner 
Robert Tiesler (GIS-Beauftragter) 

Weitere Akteure 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanagement) 

 
Kosten/Wirtschaftlichkeit 

 10.000 – 30.000 € in Abhängigkeit zum jeweiligen Dienstleister inkl. Einbettung der Ergebnisse in Web-Dienste, hier: 
kostenneutrale Aufbereitung der Geodaten durch KlimawandelAnpassungsCoach möglich 

 
Referenzen (Best Practice, beispielhaft) 

 Gründachkataster Marburg (Kontakt: Herr Achim Siehl, Sanierungsmanager, Fachdienst 67 Klimaschutz, Telefon: 06421 201-
1549, E-Mail: Achim.Siehl@marburg-stadt.de) 

 Gründachkataster Ruhr (Regionalverband Ruhr, Geoinformation und Raumbeobachtung, Teamleiterin Klimaschutz und 
Klimaanpassung Astrid Snowdon-Mahnke, Telefon: 0201-2069-276, E-Mail: snowdon@rvr.ruhr 

 Tetraeder.solar, https://www.mein-gruendach.de, Telefon: 0231-1801717 
 

Maßnahmensteckbriefe
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Maßnahmensteckbrief 2  
 

Maßnahmennummer 
LK-GER-2 

Handlungsbereich 
Gesundheit & Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz 

Zeithorizont 
mittelfristig (1 – 3 Jahre) 

 
Maßnahme:  Sensibilisierung von Einsatzkräften, Rettungsdiensten und Hausärzten zur zunehmenden 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit im Klimawandel durch neue Tier- und Pflanzenarten (Ausbreitung 
von Vektoren für Arboviren,  allergene Pflanzen und Tiere)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tropenzecke Hyalomma marginatum als Krankheitsüberträger des    Krim-Kongo-
Fiebers und des Fleckfiebers, Quelle: eigene Aufnahme                                                                              

 
Asiatische Buschmücke als  Überträger des West-Nil-Virus und von  verschiedenen 
Arten von Enzephalitis-Viren (Gehirnentzündung), Quelle: eigene Aufnahme       

 

 

Kurzbeschreibung: Der Klimawandel führt in Rheinland-Pfalz zu einem veränderten Temperatur- und Niederschlagsregime. Dies 
ermöglicht Tier- und Pflanzenarten, für die die bisherigen klimatischen Bedingungen nicht optimal waren, sich auszubreiten. 
Insbesondere wärmeliebende Arten profitieren von den zunehmend steigenden Temperaturen und milden Wintern. Manche dieser 
Arten stellen ein Risiko für die menschliche Gesundheit dar, entweder direkt oder indem sie als Überträger (Vektoren) für Krankheiten 
dienen. Hierunter fallen Stechmücken aus ursprünglich tropischen und subtropischen Regionen, wie die Asiatische Busch- und 
Tigermücke, welche gefährliche Krankheitserreger auf den Menschen übertragen können (z. B. West-Nil-Virus, Chikungunya-Virus, 
Dengue-Virus, Japanischer Enzephalitis-Virus). Im Sommer 2018 ist zum ersten Mal eine vornehmlich in den Tropen vorkommende 
Zeckenart in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden (Hyalomma marginatum), welche ein bekannter Überträger des Krim-Kongo- und 
des Fleckfiebers ist. Ein weiterer Profiteur des Klimawandels ist der wärmeliebende Eichenprozessionsspinner. Unter warm-trockenen 
Bedingungen kommt es häufig zu Massenvermehrungen. Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners enthalten das Nesselgift 
Thaumetopoein, welches juckenden Ausschlag, Atembeschwerden, Augenreizungen sowie allergische Schocks hervorrufen kann. Im 
Zuge des Klimawandels hat sich zudem die Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) flächenmäßig ausgebreitet, deren Pollen beim 
Menschen schwere Allergien bis hin zu allergischen Schocks auslösen können. Die Gefahr von Seuchen und Pandemien kann sich durch 
den Klimawandel erhöhen. Zudem verändert sich das Spektrum an Risikogebieten für gefährliche Krankheiten, so dass z. B. bei 
Reiserückkehrern erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist (Beispiel Chikungunya- und Dengue-Viren in Frankreich). Daher ist es sinnvoll 
schon frühzeitig Einsatzkräfte, Rettungsdienste und Hausärzte zu  sensibilisieren. Dies kann über Schulungen, Weiterbildungen oder die 
Bereitstellung von Informationsmaterialien, Verbreitungskarten erfolgen. Hier stehen Gesundheits- und Veterinärbehörden in der 
Verantwortung.  

 
Ziele der Maßnahme 

 Sensibilisierung Einsatzkräfte, Rettungsdienste und Hausärzte zu Krankheiten, die durch den Klimawandel 
verstärkt auftreten können  

 Schulungen und Weiterbildungen 
 Bereitstellung von Informationsmaterialien 

 
Federführung/Ansprechpartner 
Dr. Christian Jestrabeck (Leiter des Gesundheitsamts 
Germersheim) 

Weitere Akteure 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanager) 

 

Kosten/Wirtschaftlichkeit 
 Kosten liegen zum Großteil bei Gesundheitsämtern und Veterinärbehörden  
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Maßnahmensteckbrief 3 
Maßnahmennummer 
LK-GER-3 

Handlungsbereich 
übergeordnet  

Zeithorizont 
mittelfristig (1 – 3 Jahre) 

Maßnahme:  Klimaanpassungsmanagement (Institutionalisierung) / Sensibilisierung der Mitarbeiter 

Referenzbeispiel: Klimaanpassungsmanagement (Klimaschutz) Neuss

Kurzbeschreibung: Der Klimawandel stellt kommunale Verwaltungen in nahezu allen Aufgabenbereichen vor große 
Herausforderungen. Die Anpassung an den Klimawandel wird zukünftig eine immer größere Rolle spielen. Das Thema 
Klimawandelanpassung sollte in allen Fachreferaten Beachtung finden. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, bereits frühzeitig ein 
Klimaanpassungsmanagement aufzubauen. Die Anstellung eines geschulten Klimaanpassungsmanagers bzw. die 
Aufgabenbetreuung eines oder mehrerer Mitarbeiter sollten dauerhaft implementiert werden („Kümmerer/in“). Zu den 
Aufgaben zählen bspw. die Aneignung des aktuellen Wissenstandes zum Klimawandel bzw. der Klimawandelanpassung, die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter zu diesem Thema mithilfe von Fachberatungen, Informationsveranstaltungen, Weitergabe von 
Literatur, Erstellung von Factsheets o. ä. und die Funktion als Ansprechpartner für spezielle Fragestellungen und 
kommunale Herausforderungen. Zudem kann das Klimaanpassungsmanagement Hilfestellung bei der Akquisition von 

Fördermitteln leisten, Klimaanpassungsmaßnahmen möglichst in Synergie zu Klimaschutzmaßnahmen ausarbeiten und umsetzen.   

Ziele der Maßnahme 
 ämterübergreifende Koordination und Beratung in Fragen des Klimawandels und der Klimaanpassung 
 Hilfestellung für die Fachämter bei der Akquisition von Fördermitteln
 Förderung des Erfahrungsaustauschs in interkommunalen Netzwerken 
 Monitoring & Fortschreibung der Klimaanpassungsmaßnahmen
 Unterstützung bei  Klimaschutzprojekten
 Aufstellen von Hintergrundpapieren, Informationsmaterialien und Factsheets 

Federführung/Ansprechpartner 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanager) 

Weitere Akteure 

Kosten/Wirtschaftlichkeit 
 Kosten in Abhängigkeit zur Besoldung des Klimaanpassungsmanagers, ggf. Förderung möglich
 Kosten für Informationsveranstaltungen und Druckmedien möglich
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Referenzen (Best Practice, beispielhaft) 
 Klimaanpassung Neuss, siehe (https://www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/klima-und-energie/konzepte-

fachinformationen)  
 Klimaanpassung Recklinghausen, Ansprechpartner: Frau Mateja Maric-Walsdorf, Tel.: 02361/50-1429, E-Mail: mateja.maric-

walsdorf@recklinghausen.de, siehe (https://www.recklinghausen.de/Inhalte/Startseite/Leben_Wohnen/ 
Umwelt_und_Klima/Klimawandel_und_Klimaanpassung/index.asp?highmain=18&highsub=4&highsubsub=0) 

 
Anmerkungen 

 Bisher bestand eine Fördermöglichkeit für die befristete Anstellung eines Klimaanpassungsmanagers / einer 
Klimaanpassungsmanagerin im Anschluss an die Erstellung eines Klimaschutz-Teilkonzeptes „Anpassung an den 
Klimawandel“ im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). Der Bereich Klimawandelanpassung wurde in der 
neuen Kommunalrichtlinie 2019 aus der NKI ausgenommen und soll in einen eigenen Bereich überführt werden. Die Form 
der Fortführung wird derzeit beim Bund geklärt. 
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Maßnahmensteckbrief 4  
 

Maßnahmennummer 
LK-GER-4 

Handlungsbereich 
übergeordnet / Bauwesen  

Zeithorizont 
mittelfristig (1 - 3 Jahre) 

 
Maßnahme: Auswahl eines ausgewählten Quartiers und/oder Gebäudes der Stadt Germersheim zur 
Bewerbung als Best Practice Beispiel Klimaanpassung  
 

 Referenzbeispiel klimaangepasstes Bauen: Bay. Zentrum für Angew. Energieforschung (links) & Heidelberger Bahnstadt (rechts) 

 

Kurzbeschreibung 
Die Bundesregierung strebt mit ihrem Energiekonzept bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand an. Jedoch bleibt es in 
der Praxis häufig eher bei Einzelmaßnahmen, die gesamtstädtisch nur eine geringe Effizienz aufweisen und nicht in ein übergeordnetes, 
stadt- bzw. quartiersbezogenes Maßnahmen- und Versorgungskonzept integriert sind. Zur Realisierung der ambitionierten 
Klimaschutzziele kommt es aber stärker darauf an, den Neubau und Sanierungsprozess über die Einzelgebäude hinaus auf eine breitere 
städtebauliche Basis zu stellen. Hier setzen integrierte Quartierkonzepte an, die zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und 
der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Ziel dieser innovativen, nachhaltigen 
Quartierkonzepte sollte es neben Aspekten der Energieeffizienz auch sein, gezielte Maßnahmen zur Klimaanpassung zu 
berücksichtigen. Idealerweise zeigen Quartierskonzepte unter Beachtung aller anderen relevanten städtebaulichen, 
denkmalpflegerischen, baukulturellen, wohnungswirtschaftlichen und sozialen Aspekte auf, welche technischen und wirtschaftlichen 
Energieeinsparpotenziale im Quartier bestehen und welche konkreten Maßnahmen ergriffen oder Standards formuliert werden 
können, um kurz-, mittel- und langfristig CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie sollten zudem aufzeigen, wie den Folgen des Klimawandels 
gezielt durch Anpassungsmaßnahmen entgegen gewirkt werden kann. Hierzu zählen bspw. hohe Grünanteile, Dach- und 
Fassadenbegrünungen, Wasserflächen- und Wasserspender, Anbringung von Außen- und Innenjalousien sowie Sonnensegeln zum 
Sonnen- und Hitzeschutz, Verwendung versickerungsfähiger Straßenbeläge u.v.m.  
 

Ziel der Maßnahme könnte sein ein explizites Quartier in Germersheim als Best Practice Beispiel Klimaschutz und Klimaanpassung zu 
bewerben. Falls hierfür kein Quartier in Frage käme, wäre es auch möglich einzelne Gebäude als Leuchtturmprojekte für 
klimaangepasstes, nachhaltiges Bauen auszuwählen und zu bewerben. Am besten eignen sich hierfür kommunale Liegenschaften mit 
einer hohen Besucherfrequenz (bspw. Kreisverwaltungsgebäude). Hier könnten exemplarische Anpassungsmaßnahmen aufgezeigt und 
deren Funktion bspw. anhand von Schautafeln näher erläutert werden.  
 
Ziele der Maßnahme 

 Sensibilisierung der Bürger zum Thema Klimawandelanpassung  
 Vorreiterstellung im Bereich „Klimaangepasstes Bauen“ einnehmen 
 als „gutes Beispiel“ vorangehen / Leuchtturmprojekt 

 
Federführung/Ansprechpartner 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanager) 
 

Weitere Akteure 
Marion Leiner (Stabstelle 1 - Projekt- und Hochbau) 
Michael Gauly (Leitung Dezernat 3 - Bauen, Umwelt, 
Abfallwirtschaft, Gebäudemanagement) 

 
Kosten/Wirtschaftlichkeit 

 geringfügig, in Abhängigkeit zum Umfang der Außendarstellung 
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Referenzen (Best Practice, beispielhaft) 
 Landkreis Darmstadt-Dieburg, Konzept zur „Anpassung an den Klimawandel“, Erstellung eigener Leitlinien zum Thema 

klimaangepasstes Bauen in kommunalen Liegenschaften, Vorreiterrolle in kreiseigenen Gebäuden bei Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen, siehe Abschlussbericht: KLIMAWANDELANPASSUNG IM LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG. 
Gesamtstrategie zur Anpassung an den Klimawandel im Landkreis Darmstadt-Dieburg (https://www.ladadi.de/bauen-
umwelt/klima-und-energie/klimaanpassung.html) 

 Heidelberger Bahnstadt: Die Bahnstadt ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in ganz Deutschland. Dort wurde 
ein Quartierskonzept unter Betrachtung der für das Quartier maßgeblichen Energieverbrauchssektoren und deren 
Energieeinspar- und Effizienzpotenziale entwickelt. In der Bahnstadt werden alle Gebäude nach Passivhaus-Standards 
errichtet. Damit wird der neue Stadtteil zur weltweit größten Passivhaussiedlung. siehe auch: 
https://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leben/Heidelberg_Bahnstadt.html 

 Holzbausiedlung im Prinz Eugen Park München: Die größte zusammenhängende Holzbau-Siedlung Deutschlands mit 500 bis 
600 Wohnungen in Holz oder Holzhybridbauweise. In dem bundesweiten Modellprojekt werden CO2-reduzierte Baustoffe 
über ein Förderprogramm unterstützt. Die Energieversorgung des Quartiers wird über die Fernwärme der Stadtwerke 
München sichergestellt, ergänzt durch solarenergetische Nutzung der Dachflächen einzelner Bauvorhaben. siehe auch: 
https://siedlungen.eu/db/oekologische-siedlung-im-prinz-eugen-park 

 Mannheim „Spinelli Barracks“: Vogt et al. (2018): Umsetzung der kommunalen Klimaanpassung in die Bauleitplanung im 
Pilotprojekt der Entwicklung des Geländes der Spinelli Barracks / Grünzug Nordost in Mannheim - Kom Klim -.   
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Maßnahmensteckbrief 5 
 

Maßnahmennummer 
LK-GER-5 

Handlungsbereich 
menschliche Gesundheit, 
Bauwesen, Regional- und 
Bauleitplanung 

Zeithorizont 
mittel- bis langfristig (12 - 36 
Monate) 

 
Maßnahme: Klimaangepasstes Bauen in kommunalen Liegenschaften (Stichwort: Hitze) 
 

 
  

Dachbegrünung mit Solaranlage, Erich 
Kästner Schule Langenfeld, Quelle: 
OPTIGrÜN  

Verwendung von natürlichen 
Baumaterialen (bspw. Ziegel, Kalkstein 
oder Holz), Quelle: difu.de  

Verwendung von hellen Dächern, Quelle: 
difu.de  

 

 
Kurzbeschreibung: Der Klimawandel wird insbesondere mit erhöhten Temperaturen einhergehen. So ist zunehmend mit heißen 
Sommertagen und tropischen Nächten im Zuge von hochsommerlichen Hitzeperioden zu rechnen. Bis 2100 soll sich deren Anzahl 
regional, vorrangig im süddeutschen Raum, mehr als verdreifachen (BMVBS/BBR 2008). Die Hitze kann sich dabei negativ auf die 
Gebäudekonstruktion auswirken. Vermehrte Hitzeexposition führt zu schnellerem Altern und Schäden an Materialien, wie Risse, 
Verfärbung, Versprödung, Erweichung sowie Verformung bis hin zur Selbstentzündung. Hitze betrifft vor allem aber die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Menschen, welche sich in aufgeheizten Gebäuden aufhalten. Sie kann zu einer schlechten Qualität des 
Innenraumklimas mit hohen Temperaturen, stickiger Luft und hohem Feuchtegrad führen. Sommerkondensation durch falsches 
Lüftungsverhalten in diesen durch Hitze geplagten Räumen kann Folgeschäden wie bspw. Schimmelbefall bewirken. 
 

Um das Innenraumklima angenehm zu halten sowie das Gebäude vor Hitze zu schützen, können unterschiedliche 
Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu zählen beispielsweise:  
 
 

 Dämmung der Gebäudehülle: Wärmedämmung im Winter > Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit; im Sommer 
Dämmstoff mit geringer Wärmespeicherungsfähigkeit > Empfehlung Dämmstoffe, die beide Eigenschaften vereinen; positive 
Effekte: Klimaschutz und Senkung des Energieverbrauchs 

 Verwendung von natürlichen Baustoffen wie Ziegel, Kalkstein oder Holz > gute Eigenschaften in Bezug auf Wärmeleit-
fähigkeit (siehe auch Hintergrundpapier „Bauen mit Holz“; http://www.kwis-rlp.de/de/anpassungsportal/projekte-
kommunen-und-unternehmen/klimawandelanpassungscoach-rlp) 

 angemessener Fensterflächenanteil, große Glasflächen ohne Sonnenschutz vermeiden, größere Fenster nach 
Himmelsrichtung ausrichten  

 Anbringung außenliegender Verschattungsvorrichtungen, Beispiel: flexible (verfahrbar & verstellbar) Roll-, Klapp- oder 
Schiebeläden, Jalousien, Markisen (Vertikal-, Fallarm-, Fassadenmarkisen) oder Sonnensegel 

 Sonnenschutzgläser, Mehrfachverglasungen, positiv: verringern Wärmeeintrag durch bessere Dämmwerte, negativ: im 
Winter weniger Sonne, künstliche Beleuchtung wird eher benötigt > Energiebedarf des Hauses steigt 

 schaltbare Verglasungen 
 Anbringung von Nachtlüftungsklappen  
 Dach- und Fassadenbegrünung: begünstigen das Mikroklima, wirken klimaregulierend auf die Innenräume 
 hoher Grünanteil mit Pflanzen und Bäumen (Laubbäume empfehlenswert) im Außenbereich sorgen für Verschattung und 

Verdunstungskühle 
 Hitze- und UV- beständige Materialien verwenden 
 Verwendung von weißen bzw. hellen Dachziegeln, helle Farben besitzen eine hohe Albedo (Rückstrahlvermögen) 
 systematische Lüftung durch Fensterlüftung, Ventilatoren oder Klimaanlagen 
 elektrische „smarte“ Überwachung und Steuerung, kann Verschattung und Lüftung optimieren 

 

Es empfiehlt sich eine Sensibilisierungskampagne der Ortsbürgermeister und privater Akteure durchzuführen und ggf. eigene 
kommunale Liegenschaften als Best-Practice Beispiele zu „Klimaangepasstem Bauen“ zu bewerben.  
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Ziele der Maßnahme 
 klimaangepasstes, nachhaltiges Bauen in kommunalen Liegenschaften 
 Verbesserung des Raumklimas 
 Klimaschutz & Energieeinsparung 
 Vorreiterstellung einnehmen 

 

Federführung/Ansprechpartner 
Michael Gauly (Leiter Dezernat Projekte, Bauen, Umwelt, 
Abfallwirtschaft) 

Weitere Akteure 
Marion Leiner (Liegenschaften & Hochbau) 
Stefan Hesse (Kreisentwicklung) 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanager) 

 
Kosten/Wirtschaftlichkeit Die Kosten sind abhängig vom Umfang der Sanierungsarbeiten und der Berücksichtigung von 
klimaangepasstem Bauen in kommenden Bauprojekten. Eine klimaangepasste Bauweise wird sich in den meisten Fällen langfristig 
sowohl in Energieeffizienz als auch Wirtschaftlichkeit positiv auswirken.    
 
Referenzen  

 Literatur: 
a) Praxisratgeber Klimagerechtes Bauen (Deutsches Institut für Urbanistik, difu; siehe: https://difu.de/node/11177) 
b) Bauen und Sanieren im Klimawandel. Ein Hintergrundbericht der cipra. siehe:    

https://www.cipra.org/de/dossiers/17/782_de/inline-download 
c) Klimarobust Planen und Bauen: Ein Leitfaden für Gebäude im Bestand, siehe: https://www.klaro-  

klimarobustbauen.de/adbimage/5455/asset-original/hwk-klimarobust_web.pdf 
d) Bauredakteur, sommerlicher Wärmeschutz, siehe:  https://www.bauredakteur.de/sommerlicher-waermeschutz-so- 

bleibt-die-hitze-draußen 
e) Deutsche Bundesstiftung Umwelt: DBU Fachinfo. Schulbau der Zukunft: Ökologisch, pädagogisch, ökonomisch, 

siehe: https://www.dbu.de/doiLanding1513.html 
f) Stadt Frankfurt am Main (Hochbauamt, Energiemanagement): http://www.energiemanagement.stadt- 

frankfurt.de/Service/Dokumente/Sommerlicher-Waermeschutz.pdf  
g) UfU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen): Praxishandbuch – Schulgebäude in Passivhausbauweise,  

Herausforderungen und Chancen bei Planung, Betrieb und Nutzung, siehe: https://www.ufu.de/wp-
content/uploads/2018/04/Passivhausschulen-Praxishandbuch.pdf 

h) Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS): Hitze in der Stadt. Strategien für eine  
klimaangepasste Stadtentwicklung, siehe: 
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2010/UrbaneStrategienKlimawandel/04_Veroeffen
tlichungen.html;jsessionid=DE04FC75A3124EAE3EBC29902E02A98C.live11293?nn=430172 

i) Schulbauleitlinien des LK Darmstadt-Dieburg 2013, siehe: https://www.ladadi.de/da-di-werk  
 

 Informationen: 
j) Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V., Gemeinnütziges Institut, energieoptimierte Gebäude:  

https://www.zae-bayern.de/forschung/energieoptimiertegebaeude.html > Kontakt: Dipl.-Phys. Stephan Weismann, 
+49 931 70564-338, stephan.weismann@zae-bayern.de (Beratung pro Objekt: 1 Stunde - 1 Tag Arbeit (80 - 90 € die 
Stunde) > erste nähere Auskunft nahezu kostenneutral  

k)       WAREMA, Marktführer im Bereich Sonnenschutz, siehe:  https://www.warema.de/Planung 
l)     ROMA, führende Marke für Sonnenschutzsysteme, siehe: https://www.roma.de 

 
Beispiele sommerlicher Wärmeschutz  

 
 

 

Windstabile Außenjalousien (Quelle: 
WAREMA) 

Nachtlüftungsklappe (Quelle: 
Energiemanagement Frankfurt) 

Schaltbare Sonnenschutzverglasungen 
(Quelle: baunetz-wissen .de) 
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Maßnahmensteckbrief 6  
 

Maßnahmennummer 
LK-GER-6 

Handlungsbereich 
übergeordnet 

Zeithorizont 
mittelfristig (1 - 3 Jahre) 

 
Maßnahme: Entwicklung einer Kreis-App mit Hintergründen zum Klimawandel und wichtigen 
klimawandelrelevanten Themen für den Bürger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: WaldKlima-App, Quelle: UDATA (abgerufen: 16.10.2018)  

 

Kurzbeschreibung: Der Klimawandel mit all seinen komplexen Prozessen und Auswirkungen ist für den Bürger häufig schwer zu 
verstehen. Mithilfe einer Klimawandel-App kann der Klimawandel leichter verständlich gemacht werden und hierbei sowohl die Jugend 
als auch ältere Menschen angesprochen werden. Eine Klimawandel-App kann dem Bürger Hintergründe zum Klimawandel vermitteln, 
die regionalen Auswirkungen des Klimawandels durch Einbindung von Klimadaten aufzeigen, Möglichkeiten zum Klimaschutz- und 
Klimaanpassung darstellen oder Verhaltensempfehlungen (Ratschläge) bei bestimmten Extremsituationen, wie Trockenheit, Hitze oder 
Hochwasser aussprechen.  
 
Hierzu können bspw. Empfehlungen zum Verhalten bei Trockenheit im Wald oder angepasstes Verhalten älterer Menschen in 
Hitzephasen genannt werden. Der Klimawandel ermöglicht Tier- und Pflanzenarten, für die die bisherigen klimatischen Bedingungen 
nicht optimal waren, sich auszubreiten. Manche dieser neuartigen Arten stellen ein Risiko für die menschliche Gesundheit dar, 
entweder direkt oder indem sie als Überträger (Vektoren) für Krankheiten dienen. Dem Bürger können dies bzgl. wichtige 
Informationen übermittelt werden, welche Krankheiten durch den Klimawandel übertragen werden können, wie man sich davor 
schützen kann bzw. was man zu tun hat, wenn man erste Krankheitssymptome an sich beobachtet. Zu nennen sind hier bspw. 
allergische Reaktionen nach Kontakten mit der Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) oder juckende Ausschläge, 
Atembeschwerden, Augenreizungen sowie allergische Schocks nach Kontakt mit den Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners. Die 
Sommer werden heißer und sonniger, was immer mehr Leute zum Grillen anregt, auch hier lauern Gefahren. Geflügelfleisch ist häufiger 
mit unangenehmen Krankheitserregern belastet als andere Fleischsorten. Experten schätzen hier die Gefahr durch Campylobacter-
Bakterien größer ein. Daher spielen Hygiene und Zubereitung eine wichtige Rolle, um drohende Durchfallerkrankungen zu vermeiden. 
Andere durch den Klimawandel induzierte Gefahren stellen bspw. Blaualgen in Badegewässern dar, welche sich bei entsprechenden 
klimatischen Verhältnissen explosionsartig vermehren können und ebenfalls Gesundheitsprobleme verursachen können. 
 
Klima-Apps können über diese Gefahrenquellen informieren und die richtigen Tipps zum Umgang aufzeigen. Zudem besteht die 
Möglichkeit Bürger über Veranstaltungen rund um das Thema Klimawandel zu informieren oder vor bestimmten Extremwetterlagen zu 
warnen. Klimawandel-Apps stellen damit ein umfassendes Werkzeug dar, den Klimawandel mit all seinen Facetten zu erklären und 
erlebbar zu machen. 
 
Ziele der Maßnahme 

 Sensibilisierung der Bürger zum Thema Klimawandel 
 Klimawandel für Jeden erlebbar machen 
 Verhaltensempfehlungen bei Starkregen, Hitze, Trockenheit 
 Tipps zum Umgang mit klimawandelinduzierten Gefahrenquellen 
 Klimaschutz- und Klimaanpassung verständlich machen 
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Federführung/Ansprechpartner 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanager) 

Weitere Akteure 

 
Kosten/Wirtschaftlichkeit 

 schwer quantifizierbar, abhängig  von Anbieter und Umfang der App, kostenneutrale Unterstützung durch 
KlimawandelAnpassungsCOACH möglich 

 
Referenzen (Best Practice, beispielhaft) 

 WaldKlima-App: eine Spiele-App mit Augmented Reality-Elementen um Zusammenhänge von Wäldern und Klimawandel 
sowie andere Umweltthemen spielerisch an junge Menschen zu vermitteln (siehe: http://waldklima-app.de & 
https://urnature.de, UDATA GmbH – Umwelt und Bildung, Tel.: 0 63 21 / 99 89 440, E-Mail: info@udata.de) 

 KlimaHelden (Umweltzentrum Hannover e.V.): „KlimaHelden“-App sendet jeden Tag Ideen zum aktiven Klimaschutz. Für 
jede Tätigkeit werden Klimapunkte vergeben und Klimabilanzen berechnet sowie eingesparte Treibhausgase errechnet 
(siehe: http://www.klimahelden-hannover.de), Kontakt Umweltzentrum Hannover e.V., Tel.: 0511 – 164030, E-Mail: 
info@umweltzentrum-hannover.de 
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Maßnahmensteckbrief 7  
 

Maßnahmennummer 
LK-GER-7 

Handlungsbereich 
Gesundheit & Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz 

Zeithorizont 
mittelfristig (1 - 3 Jahre) 

 
Maßnahme: Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung  (Verhaltensempfehlungen bei Hitze und Trockenheit) 
 

 

 

 

 

 

Beispiel : Verhaltenstipps für heiße Tage, Info-Flyer der Stadt Hannover (links) & Verhaltenstipps bei Trockenheit im Wald, Info-Flyer Suhrental (rechts) 

 

Kurzbeschreibung: Hitzewellen zählen zu den Extremwetterereignissen und stellen eine zunehmende Gesundheitsgefährdung für die 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz dar. Nach den derzeit vorliegenden Klimastudien steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Zunahme und 
eine Intensivierung von Hitzewellen seit Jahren weiter an. Besonders betroffen von ungewohnt hoher Hitzeexposition sind Menschen, 
deren Organismus durch Alter oder Krankheit bereits geschwächt ist. Da der Anteil der Seniorinnen und Senioren aufgrund des 
demografischen Wandels in Deutschland weiter steigt, gewinnen die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitzewellen zunehmend an 
Bedeutung. Hitzebedingter Morbidität und Mortalität kann durch Aufklärung und zeitig initiierten Präventionsmaßnahmen wirksam 
entgegengewirkt werden. In Deutschland wurde im Jahr 2005 bundesweit das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes 
eingerichtet. Damit kann über einen 2-stufigen Warnprozess umfassend und rechtzeitig über eine bevorstehende Hitzewelle informiert 
werden, woraufhin entsprechende Präventionsmaßnahmen eingeleitet werden können. Prävention kann direkt über die Bereitstellung 
von Verhaltensinformationen (Flyer, Informationsbroschüren, Printmedien, Medien) erfolgen. Darüber hinaus empfiehlt sich die 
Etablierung eines Hitzeaktionsplans, der neben einer Hitzewarnung auch umfassende Interventionsmaßnahmen zum 
Gesundheitsschutz berücksichtigt. Ziel eines Hitzeaktionsplans ist, mittels Verhaltens- und verhältnispräventiver Maßnahmen die Hitze- 
und – soweit mit den gleichen Maßnahmen möglich – die UV-Exposition zu reduzieren, um hitze- und UV-bedingten Erkrankungen und 
möglichen Todesfällen vorzubeugen. 
 
In ausgeprägten Hitzephasen nimmt meist auch die Trockenheit zu, welche insbesondere Land- und Forstwirtschaft negativ 
beeinflussen kann. In Trockenphasen steigt die Waldbrandgefährdung meist an. Durch den Deutschen Wetterdienst wird sowohl ein 
Waldbrandgefährdungsindex als auch ein sog. Graslandfeuerindex zur Information der Bevölkerung bereitgestellt. Diese warnen in 
jeweils 5 Klassen vor der jeweiligen Gefährdungslage. Im Sommer 2018 stufte der Deutsche Wetterdienst die Waldbrandgefährdung an 
zahlreichen Tagen in die zweithöchste (4) bzw. höchste Gefährdungsstufe (5) ein. Dies bedeutet, dass schon kleinste Unachtsamkeiten 
(bspw. Wegwerfen von Rauchwaren) zu großflächigen Bränden führen können. Um Wald- und Flächenbränden besser vorbeugen zu 
können, stellen Öffentlichkeitskampagnen zu Verhaltensempfehlungen mithilfe von Aushängeschildern im Wald, Leitfäden, Flyern, 
Broschüren, Pressemitteilungen, Warnungen in Funk & Fernsehen eine wirksame Methode zur Prävention dar. 
 
Ziele der Maßnahme 

 Verhaltensempfehlungen bei Hitze & Trockenheit  
 Öffentlichkeitskampagne starten 
 Sensibilisierung der Bürger zum Thema Klimawandel 
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Federführung/Ansprechpartner 
Sascha Rachow (Klimaschutzmanager) 

Weitere Akteure 
Dr. Christian Jestrabeck (Leiter Gesundheitsamt) 
Matthias Deubig (FB 41 – Katastrophenschutz) 

 
Kosten/Wirtschaftlichkeit 

 Kosten sind als gering einzuschätzen 
 Kosten fallen für Entwurf, Druck und ggf. Weiterverbreitung von Informationsmaterialien an 
 kostenneutrale Unterstützung für Entwürfe durch KlimawandelAnpassungsCOACH möglich 

 
Referenzen (Best Practice, beispielhaft) 

 Flyer "Große Hitze! Was tun?", siehe: https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-
Hannover/Gesundheit/Gesundheitsschutz/Gesundheitstipps/Urlaub-in-der-Region-Hannover-und-anderswo/Flyer-
%22Gro%C3%9Fe-Hitze%21-Was-tun-%22 

 Erläuterungen zur Waldbrandgefährdung und Verhaltensempfehlungen Landkreis Zwickau, siehe: http://www.landkreis-
zwickau.de/waldbrandgefahrdung 

 Erläuterungen zur Waldbrandgefährdung und Verhaltensempfehlungen Landkreis Jerichower Land, siehe: 
https://www.lkjl.de/de/waldbrandgefahrenstufe.html 

 
 

 

 

 

 

 



Christian Kotremba
KlimawandelAnpassungsCOACH

Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V.
Siemensring 54
76761 Rülzheim

Arbeitsort:
Rheinland-Pfalz
Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen
Hauptstraße 16
67705 Trippstadt
Tel.: 06306/911-124
christian.kotremba@klimawandel-rlp.de

Kontakt


